
  

Antworten auf die wichtigsten Rechtsfragen des Evangelischen 

Religionsunterrichts in Mecklenburg-Vorpommern  

Frage: Dürfen SchülerInnen anderer Konfessionen oder konfessionslose 

SchülerInnen am Ev. Religionsunterricht teilnehmen? 

Antwort: Ja, alle Schüler können teilnehmen. Nach evangelischem Verständnis 

sind sie explizit dazu eingeladen. 

Frage: Wann kann sich ein Schüler / eine Schülerin vom Religionsunterricht 

abmelden? Wann können Eltern ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden? 

Antwort: Eine Abmeldung liegt in der Entscheidung der 

Erziehungsberechtigten und nach der Vollendung des 14. Lebensjahres des/r 

Schüler/in. Diese Rechte sind in §8 Abs. 2 des SchulG prinzipiell geregelt.  

Eine Abmeldung kann demnach am Ende des Schuljahres erfolgen und erfolgt 

schriftlich bei der Schulleitung. 

 Es gibt keine Formulare, auf denen angekreuzt wird, was Sie für Ihr 

Kind wählen! 

 

 Eine Abmeldung vom ev. Religionsunterricht erfolgt formlos bei der 

Schulleitung per Mail oder per Post bis zum 06.05.2022! 
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